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Einleitung

Der liebe Gott sieht alles.
Man spart für den Fall eines Falles.
Die werden nichts, die nichts taugen.
Schmökern ist schlecht für die Augen.
Kohlentragen stärkt die Glieder.
Die schöne Kinderzeit, die kommt nicht wieder.
Man lacht nicht über ein Gebrechen.
Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen.
Man greift nicht zuerst in die Schüssel bei Tisch.
Sonntagsspaziergang macht frisch.
Zum Alter ist man ehrerbötig.
Süßigkeiten sind für den Körper nicht nötig.
Kartoffeln sind gesund.
Ein Kind hält den Mund.1

Als Kindheit wird allgemein der Zeitraum zwischen der Geburt und dem Beginn der Ado-

leszenz bezeichnet. Sie ist der erste Lebensabschnitt eines jeden Menschen und gleichzei-

tig ein besonders wichtiger. So werden während der Kindheit die elementarsten Entwick-

lungsschritte eines Menschen in physischer, psychischer und sozialer Hinsicht vollzogen.

Das Kind erwirbt in dieser Zeit mit Hilfe seiner Eltern und seiner weiteren sozialen Um-

gebung zentrale Fähigkeiten und erhält grundlegende Werte vermittelt. Um diese Ent-

wicklung erfolgreich und vor allem gefahrlos zu durchlaufen, benötigt ein Kind besonde-

ren Schutz, zuvörderst von seinen Eltern und allen anderen Personen, in deren Obhut es

sich befindet. Es ist jedoch nicht nur die Aufgabe der Eltern oder sonstiger Betreuungs-

personen, Kinder zu schützen, sondern auch die des Staates und somit des Rechts.

Die Rechte von Kindern haben erst in den letzten Jahrzehnten eine nennenswerte Stei-

gerung ihres Stellenwertes erfahren, sowohl in der gesellschaftlichen Wahrnehmung als

auch in der Gesetzgebung und Jurisprudenz. Diese verhältnismäßig junge Entwicklung

beendet damit eine buchstäblich Jahrtausende währende Zeitspanne, in der Kinder so gut

wie gar keine Rechte hatten: Kinder galten als Eigentum des Vaters; dieser konnte mit

ihnen nach seinem Belieben verfahren, ja selbst über Leben und Tod entscheiden (patria
potestas). In der Moderne änderte sich dies zwar stetig, aber langsam. So war bspw. das

Züchtigungsrecht des Vaters gegenüber seinen Kindern noch bis 1958 in § 1631 BGB ge-

setzlich normiert. Aber auch nach dessen Streichung sollte es noch bis 1980 dauern, dass

entwürdigende Maßnahmen in der Erziehung verboten wurden. Von einem Recht auf ge-

waltfreie Erziehung war zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht die Rede. Es sollten noch

1Bertolt Brecht: Was ein Kind gesagt bekommt. In: Ders.: Gesammelte Werke in 20 Bänden. Hrsg.
von Elisabeth Hauptmann. Frankfurt a. M. 1967. Band 9 [Gedichte 2], S. 585.

1



einmal 20 Jahre vergehen, bis der Gesetzgeber Kindern dieses Recht verbriefte. Ebenso

wurde die Ungleichbehandlung von unehelichen und ehelichen Kindern nur schrittweise

abgebaut, bspw. durch das Nichtehelichengesetz im Erb- und Familienrecht, aber auch

im Strafrecht, dort zum Teil sogar erst mit dem 6. StRG 1998. Ein wegweisender Schritt

auf dem Weg, Kindern die gleichen Rechte wie Erwachsenen einzuräumen, ist die auf in-

ternationalen Bemühungen beruhende UN-Kinderrechtskonvention, die Deutschland im

Jahr 1992 ratifiziert hat. Diese Konvention stellt insbesondere im Hinblick auf den Schutz

von Kindern vor Gewalt einen Meilenstein dieser Entwicklung dar. Der damit eingegan-

genen Verpflichtung ist Deutschland mit der Reform des § 1631 BGB im Jahr 2000 durch

die Abschaffung des Züchtigungsrechts der Eltern zum Teil nachgekommen.

Bereits diese kurze Darstellung lässt erkennen, dass sich erst in der jüngsten Ver-

gangenheit die Wahrnehmung von Kindern als (Rechts-)Subjekten entwickelt hat. Der

damit eingeleitete Prozess, Kinder mit den gleichen Rechten auszustatten wie Erwach-

sene, ist aber noch längst nicht abgeschlossen. Dass es auch heute noch, trotz plakativer

Bekenntnisse zum Kinderschutz, um diesen nicht besonders gut bestellt ist, zeigt die ak-

tuelle Diskussion und Gesetzgebung zur Legitimität von medizinisch nicht notwendigen

Beschneidungen bei Jungen. Zwar bekennen sich alle Fraktionen des Bundestages zum

Kinderschutz, jedoch stimmte eine fraktionsübergreifende Mehrheit im Bundestag für

das Gesetz, das die Beschneidung gesetzlich zu legitimieren versucht und somit, nach

Ansicht des Verfassers, die Rechte von Jungen verletzt. Darin zeigt sich deutlich, wie es

um die Verwirklichung der Rechte von Kindern steht, zumindest dann, wenn wie im Falle

der Beschneidung, Erwachsene in ihren Rechten zugunsten von Kindern eingeschränkt

zu werden drohen. Es ist demnach eine Entwicklung der Rechte von Kindern zu beobach-

ten, die immer wieder auf Widerstände stößt und vonseiten ihrer Verfechter zu behaupten

und zu fördern ist, wenn diese Entwicklung nicht zum Erliegen kommen soll.

Es ist daher erstens ein Anliegen der vorliegenden Arbeit zu untersuchen, inwieweit

diese Entwicklung auch im Strafrecht begonnen bzw. sich vollzogen hat und bei wel-

chen Rechtsinstituten und Tatbeständen dies augenscheinlich der Fall ist bzw. wo noch

Reformbedarf besteht.

Zweitens ist zu untersuchen, ob und inwieweit das Strafrecht Kindern besonderen und

ausreichenden Schutz gewährt, aber auch ob und inwieweit Kinder vor dem Strafrecht zu

schützen sind. Dabei soll der Leitgedanke des Strafrechts, nämlich der Rechtsgüterschutz,

ebenso wie der ultima-ratio-Charakter des Strafrechts, bei der Frage nach Legitimität,

kriminalpolitischem Nutzen und Vereinbarkeit mit dem Kinderschutzgedanken einzelner

Normen und Rechtsinstitute besondere Berücksichtigung finden.

Kinder werden – leider viel zu häufig – Opfer von Straftaten. Kinder werden miss-

handelt, sie werden vernachlässigt, sie werden missbraucht und geschlagen; sie werden

getötet. Kinder werden nach der Geburt ausgesetzt oder anonym ‚weggegeben‘. Sie wer-

den zum Objekt von Streitigkeiten nach gescheiterten Beziehungen, ebenso wie auch zum

Objekt von kriminellen ‚Adoptionsvermittlern‘.

Manchmal werden Kinder aber auch zu Tätern, sei es aus kindlichem Unverstand oder

Leichtsinn, sei es, weil Erwachsene sie zu ihren kriminellen Zwecken instrumentalisieren.
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Einleitung

Drittens ist es deshalb ein weiteres zentrales Anliegen der vorliegenden Arbeit, Ant-

worten und Lösungsvorschläge auf die im Titel anklingenden und im Folgenden zu prä-

zisierenden Fragestellungen zu finden. Welche Tatbestände und Rechtsinstitute des mate-

riellen (Kern-)Strafrechts werden erfüllt oder angewendet, wenn Kinder Opfer oder Täter

von Straftaten geworden sind? Finden die Besonderheiten der Kindheit bzw. des Kind-

seins (ausreichende) Berücksichtigung in Gesetzgebung und Rechtsanwendung? Und wie

wirkt sich das Kindsein des Opfers, als dessen besondere Eigenschaft, auf die Strafbarkeit

des Täters aus? Es sollen daher diejenigen Rechtsinstitute und Vorschriften sowohl des

Allgemeinen als auch des Besonderen Teils des StGB untersucht werden, die im Hinblick

auf Kinder als Opfer oder Täter von Straftaten eine besondere Relevanz besitzen.

Als solche erscheinen dem Verfasser innerhalb des Allgemeinen Teils des StGB von

besonderem Interesse: die Schuldunfähigkeit des Kindes § 19 StGB, insbesondere die

Problematik, ob die Altersgrenze von 14 Jahren in § 19 StGB noch zeitgemäß erscheint;

die Beurteilung von schuldunfähigen Kindern als Täter (Tatmittler i. S. v. § 25 StGB oder

Haupttäter einer Anstiftung § 26 StGB) einer durch einen schuldfähigen Täter veranlass-

ten Straftat; die Notwendigkeit von Notwehreinschränkungen gegenüber Angriffen durch

Kinder; die Abschaffung des elterlichen Züchtigungsrechtes; die stellvertretende rechtfer-

tigende Einwilligung der Eltern bei Knabenbeschneidungen und die Einwilligungsfähig-

keit von Kindern und Jugendlichen in eine medizinisch nicht indizierte Operation.

Aus dem Besonderen Teil des StGB sollen diejenigen Tatbestände im Fokus der Un-

tersuchung stehen, denen Kinder in besonderem Maße zum Opfer fallen, sowie diejeni-

gen, bei denen aus Sicht des Verfassers besonderer Reformbedarf im Hinblick auf den

Schutz von Kindern durch das Strafrecht, aber auch vor demselben besteht. Untersucht

werden daher die Delikte gegen das Leben und gegen die körperliche Unversehrtheit. Aus

dem 12. Abschnitt des StGB (Delikte gegen den Personenstand, Ehe und Familie) sind in

Bezug auf Kinder die Tatbestände §§ 169, 170, 171 StGB besonders interessant. Dabei

wird die Strafbarkeit gem. § 169 StGB im Zusammenhang mit der Benutzung von sog.

Babyklappen Gegenstand der Betrachtung sein. Bei den §§ 170, 171 StGB sind Legiti-

mität und Schutzzweck der Normen kritisch zu hinterfragen. Mit Blick auf § 176 StGB

soll untersucht werden, ob der Tatbestand, entgegen seinem Schutzzweck, auch zu ei-

ner ungewollten Kriminalisierung von Kindern und Jugendlichen führen kann bzw. wie

dies zu vermeiden wäre. Zuletzt sollen unter den o. g. Prämissen der durch das 6. StRG

reformierte § 235 StGB und der neu eingeführte § 236 StGB betrachtet werden.
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